
V e r t r a g

über 
die Lieferung von konservatorischem Verpackungsmaterial für die Staatlichen Archive Bayerns
zwischen 
dem Freistaat Bayern, 
vertreten durch das Bayerische Staatsministerium

 für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst,

dieses vertreten durch die Generaldirektion der

Staatlichen Archive Bayerns





- nachfolgend "Auftraggeber" -

und der Firma

XXXXXXXXXXXXXXXXX




- nachfolgend "Lieferant" genannt -

wird folgender Vertrag geschlossen:

§ 1 Vertragsgegenstand
(1) Vertragsgegenstand ist die Lieferung der gemäß 

Los X (  [Bezeichnung] ) 
beschriebenen Verpackungen an das Bayerische Hauptstaatsarchiv sowie an die Staatsarchive Amberg, Augsburg, Bamberg, Coburg, Landshut, München, Nürnberg und Würzburg. 
(2) Die Verpackungen müssen den in der Leistungsbeschreibung zu Los X (siehe Anlage) spezifizierten Anforderungen entsprechen. Die Lieferleistung umfasst im dort spezifizierten Rahmen auch Transport und ggf. die Vermessung von Vorlagen. 
§ 2 Vertragsbestandteile
Vertragsbestandteile für diesen Vertrag und jede einzelne Beauftragung sind in nachstehender Rangfolge:
a) die Regelungen dieses Vertrags
b) das Angebot des Lieferanten vom XX.XX.XXXX als Abschrift des eingereichten „Angebotsvordrucks“ (siehe Anlage)
c) die vom Lieferanten gegengezeichnete Leistungsbeschreibung für das Los (siehe Anlage)
d) die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen – VOL-B– in der zum Zeitpunkt der Angebotsaufforderung geltenden Fassung.

§ 3 Vertragsdauer

(1) Der auf vier Jahre geschlossene Vertrag tritt mit Unterzeichnung umgehend in Kraft und endet am 31.12.2028. 

(2) Der Vertrag endet mit der Erfüllung aller im Vertragszeitraum vereinbarten bzw. beauftragten Leistungen.
§ 4 Koordinierung und Ansprechpartner bei der Generaldirektion
Ansprechpartner in Allgemeinen Vertragsangelegenheiten und in Fragen der Rechnungsstellung etc. ist die Leiterin der Abteilung Allgemeine Verwaltung, Querschnittsaufgaben der Generaldirektion (Frau Regierungsrätin Monot, Telefon: 089/28638-3011). Die fachliche Koordinierung für den gesamten Vertrag obliegt der Abteilungsleiterin für Archivbau und Bestandserhaltung bei der Generaldirektion (Frau Archivdirektorin Dr. Laura Scherr, Telefon: 089/28638-2489). Wechseln aufgrund organisatorischer Veränderungen die Ansprechpartner, werden die neuen Ansprechpartner dem Vertragspartner umgehend benannt. 
§ 5 Auftragsvolumen
(1) Unter Berücksichtigung der voraussichtlich zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel wird zurzeit von einem Lieferumfang pro Kalenderjahr von voraussichtlich XXXX - XXXX Stück der spezifizierten Verpackungen ausgegangen. Ein Anspruch auf Abnahme einer Mindestmenge besteht nicht. 
(2) Der Auftraggeber wird spätestens bis zum XX.XX.2025 sowie spätestens bis zum 1. März der Folgejahre für alle staatlichen Archive verbindlich mitteilen, welche Liefermenge im Kalenderjahr für das Los mindestens anfallen wird. Diese Menge gilt für die Festlegung des anzuwendenden Staffelpreises. Der daraufhin festgelegte Staffelpreis gilt bis zur Festlegung des neuen Staffelpreises (bei Änderungen des Auftragsvolumens) im Folgejahr.

(3) Bei Überschreitung der zuvor gemeldeten Jahresmenge wird in gegenseitiger Abstimmung der Beteiligten eine Rückvergütung gemäß den vereinbarten Staffelpreisen vorgenommen; es wird also bei der Abrechnung nachträglich der (niedrigere) Staffelpreis angewendet, der sich aus der faktisch höheren Jahresmenge ergeben hat. Die Rückvergütung des sich so errechnenden Differenzbetrages erfolgt zu 100%. Sie kann auch durch eine Mengengutschrift für das nächste Jahr erfolgen, wenn dem der Auftraggeber in Schriftform zustimmt. Dies gilt jedoch nicht für das letzte Vertragsjahr.

§ 6 Bestellung und Lieferung
(1) Die Bestellung abzurufender Lieferchargen erfolgt ausschließlich durch die Generaldirektion als Auftraggeber. 
(2) Der Lieferant erhält vom Auftraggeber zu Beginn der Vertragslaufzeit für das erste Vertragsjahr bzw. zum Beginn der beiden folgenden Vertragsjahre eine näherungsweise Terminierung der voraussichtlichen Liefertermine und der zu beliefernden Standorte für das Vertragsjahr.  
(3) Soweit in der Leistungsbeschreibung nichts abweichendes bestimmt ist, kann der jährliche Lieferumfang auf Teillieferungen an alle Standorte der Staatlichen Archive Bayerns aufgeteilt werden. Jeder Standort kann bis zu 4 Mal jährlich mit Teillieferungen beliefert werden. Die Lieferungen erfolgen frei Haus. 
(4) Eine Verpflichtung zur Bestellung und Abnahme von Lieferleistungen besteht für den Auftraggeber nur im Rahmen der Bestimmungen von § 5.
§ 7 Erfüllungsort

Erfüllungsort für die beauftragten Leistungen ist München. 
§ 8 Abnahme und Rechnungslegung

(1) Die Rechnungslegung erfolgt pro Teilauftrag (= Lieferung) der vereinbarten Leistung. Die Rechnung geht an die Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, Schönfeldstr. 5, 80539 München. 
(2) Die Abnahme der Lieferleistung erfolgt durch das jeweilige beständeverwahrende staatliche Archiv und wird dem Auftragnehmer innerhalb einer Frist von höchstens 6 Wochen schriftlich mitgeteilt. Kann die Leistungsabnahme auf Grund eines wesentlichen Mangels nicht erfolgen, ist dieser Mangel fristgerecht anzuzeigen. Erfolgt keine fristgerechte Erklärung über vollzogene oder verweigerte  Leistungsabnahme, so gilt der gegengezeichnete Lieferschein als Leistungsabnahme. 
(3) Die Bezahlung der Rechnung erfolgt pro Teilauftrag nach Leistungsabnahme bargeldlos auf das vom Lieferanten anzugebende Konto spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer nachprüfbaren Rechnung. 
(4) Die Fälligkeit tritt erst nach vertragsgemäßer Leistungserbringung ein. 
§ 9 Preise
(1) Es gelten die auf die Ausschreibung vom XXXX angebotenen Nettopreise (siehe Anlage „Angebotsvordruck“ als Abschrift des Angebots vom XXX) zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer.

(2) Die Preisvereinbarungen gelten verbindlich für alle Leistungen, die in dem Zeitraum ab Vertragsunterzeichnung bis 31.12.2028 erbracht werden.

(3) Optionale Leistungen werden ggf. gemäß den Angaben des Angebotsvordrucks berechnet und bezahlt. Sie werden nicht mit einer Mindestmenge versehen.
§ 10 Haftung und Versicherung

(1) Wird im Rahmen der Lieferleistung Archivgut der Staatlichen Archive Bayerns im Rahmen von Messung oder Bemusterung herangezogen, so haftet der Lieferant für alle Schäden, die durch ihn bzw. seine Erfüllungsgehilfen an dem überlassenen Archivgut bei der Bearbeitung verursacht werden, nach den Haftungsregeln des BGB.

(2) Der Lieferant haftet für Schäden, die durch schadhafte oder kontaminierte Verpackungen verursacht werden. Das gilt insbesondere für Schädlingsbefall in den Räumlichkeiten und/oder den Beständen der Staatlichen Archive Bayerns, die nachweislich auf Einschleppung über im Rahmen dieses Vertrags gelieferte Verpackungen zurückgeführt werden können. Zur Vermeidung der Ausbreitung von Schädlingen bitten wir um Lieferung auf Transportpaletten aus Kunststoff.
(3) Des Weiteren haftet der Lieferant für alle Schäden und Unfälle, die sich aus der Nichterfüllung oder der mangelhaften Erfüllung der übernommenen Verpflichtung ergeben, und stellt den Auftraggeber und das jeweils beständeverwahrende staatliche Archiv von allen Ansprüchen Dritter frei, die im Zusammenhang mit den von ihr vertraglich übernommenen Verpflichtungen geltend gemacht werden.

(4) Für Gewährleistungs- und Verjährungsfristen von Mängelansprüchen gelten die gesetzlichen Bestimmungen.
§ 11 Außerordentliche Kündigungsgründe
(1) Der Auftraggeber ist zur Kündigung des Vertrags jederzeit mit sofortiger Wirkung aus wichtigem Grund gemäß § 314 BGB berechtigt. Als weiterer wichtiger Grund gilt auch, wenn der Lieferant die Vertragspflichten einmal vorsätzlich oder grob fahrlässig oder trotz Abmahnung mehrmals leicht fahrlässig verletzt hat, insbesondere die Vertraulichkeit des Wortes verletzt oder fremde Geheimnisse verwertet hat.
(2) Darüber hinaus ist der Auftraggeber berechtigt, den Vertrag mit sofortiger Wirkung zu kündigen, wenn die gelieferten Verpackungen nachweislich nicht den in der Leistungsbeschreibung spezifizierten Anforderungen genügen. Der Auftraggeber hat Qualitätsmängel im Rahmen der Abnahmefrist zu rügen und nachvollziehbar zu dokumentieren.
(3) Im Falle von Haushaltskürzungen um mindestens 30 % im einschlägigen Haushaltstitel im Vergleich zum vorangegangenen Haushaltsjahr steht dem Auftraggeber ein Sonderkündigungsrecht zu.

(4) Die Kündigung bedarf der Schriftform.
(5) Die bis zum Zeitpunkt der Kündigung erbrachten Leistungen sind in Höhe des nachgewiesenen Aufwandes für den Lieferanten auf der Grundlage der vertraglich vereinbarten Preise zu vergüten, weitergehende Ansprüche stehen dem Lieferanten nicht zu. Ansprüche des Auftraggebers gegenüber dem Lieferanten werden hierdurch nicht berührt.
§ 12 Sonstiges

(1) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen unabdingbar der Schriftform. Die elektronische Schriftform ist nicht ausreichend.
(2) Zur Beseitigung von Problemen, die sich während der Auftragsabwicklung ergeben und die gegebenenfalls zu Änderungen der vertraglichen Vereinbarungen führen können, ist mit dem Sachgebietsleiter Haushalt des Auftraggebers Verbindung aufzunehmen (siehe oben § 4).
(3) Gerichtsstand ist München.

XXXXX, den





München, den
_______________________________                         _________________________________
Stempel und Unterschrift XXXXXXX


Stempel und Unterschrift der Generaldirektorin der Staatlichen Archive
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